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Schweizer Schule

' Unsere Meinung

Foderalistische Lésung

Die Initianten des Volksbegehrens fur die
Schulkoordination haben das groBe Ver-
dienst, die langwierigen Diskussionen uUber
mogliche Bildungsreformen angeheizt und
zu ersten greitbaren Resultaten provoziert
zu haben. Im Juni dieses Jahres wurde das
Konkordat lber die Schulkoordination, dem
bisher 16 Kantone beigetreten sind, rechts-
kréftig. Das Departement des Innern schick-
te den Vorentwurf fir einen Bildungs- und
Forschungsartike! in die Vernehmlassung.
All diese Reaktionen auf die Initiative tragen
die Zeichen des Zeitdrucks. Durch das Ge-
schéftsverkehrsgesetz aus dem Jahre 1962
wird die Bundesversammlung verpflichtet,
strenge Termine bei der Behandlung von
Volksbegehren einzuhalten. Die auf zwei
Jahre festgelegte und inzwischen verléanger-
te Frist reichte begreiflicherweise nicht aus
zur befriedigenden und umfassenden Be-
handlung der schwierigen Materie. So tragt
nun auch der Antrag des Bundesrates an
die Bundesversammiung, dem Volk die Ver-
werfung der Initiative zu empfehlen, die Zei-
chen der Zeitnot.

Auch wenn unter den geschilderten Bedin-
gungen manches offen ist oder auf der
Strecke blieb, ist doch festzustellen, dafB in
relativ kurzer Zeit etwas gewachsen ist, das
man noch vor wenigen Jahren nicht fir
maoglich hielt. DaB ein Beddrfnis in der brei-
ten Offentlichkeit nach einer Angleichung
der Schulsysteme besteht, haben die 87 577
Unterschriften der Initiative deutlich erwie-
sen. Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat
dann im Konkordatstext die Postulate der
Initiative nach einer einheitlichen Regelung
des Schuleintrittsalters, der obligatorischen
Schulpflicht, des Schuljahresbeginns und
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der ordentlichen Ausbildungszeit bertck-
sichtigt. Die Konkordatskantone verpflichten
sich, in diesen Punkten jhre Schulgesetze
anzugleichen. Verschiedene weitere Forde-
rungen sind im Konkordatstext in Form von
Empfehlungen enthalten, wobei die Um-
wandlung solcher Empfehlungen in ver-
pflichtende Vorschriften moglich ware.
Dann ist auch darauf hinzuweisen, dafB im
Auftrag der Erziehungsdirektoren verschie-
dene Kommissionen an Einzelfragen arbei-
ten, etwa an der Frage der Mittelschulkon-
zeption und der Lehrerweiterbildung.

Es ist also in kurzer Zeit viel geleistet wor-
den. Die Initianten, die auf den ablehnenden
Entscheid des Bundesrates sauer reagierten,
durfen die Genugtuung haben, dal8 sie den
ganzen ProzeB in Gang gesetzt haben. Of-
fen ist in erster Linie die Frage nach dem
Verhalten der Kantone, die dem Konkordat
bis heute noch nicht beigetreten sind. Wel-
che Konsequenzen ergeben sich daraus fdr
die Schulkoordination? Wie rasch sind die
Konkordatskantone in der Lage, die organi-
satorischen Neuerungen zu realisieren? Wie
weit kbnnen die Konkordatskantone sodann
die wichtigen Fragen der inneren Reform |-
sen? Genlgen In unserem zersplitterten
Schulwesen freundliche «Empfehlungen»?
Das Konkordat, dariuber kann kein Zweifel
bestehen, hat die Aussicht auf eine fodera-
listische Lésung eroffnet. Die Unterschiede
zwischen den Kantonen sollen nicht durch
Bundeskompetenzen ersetzt und nivelliert
werden, vielmehr sollen sie umgewandelt
werden in ein fruchtbares Gefélle. Fodera-
lismus nicht als Eigenbrétlerei, sondern als
politische Methode der Auseinandersetzung
kénnte gerade im Bereich des Bildungswe-
sens einen standigen und dynamischen Pro-
zeB sichern. Eine Ergénzung des Konkor-



dats durch einen Verfassungsartikel kdnnte
die Voraussetzungen fur eine integrale Bil-
dungspolitik schaffen. Alles in allem scheint
mir, daBB ein beharriiches Weiterentwickeln
der durch das Konkordat vorgezeichneten
Ansédtze am ehesten und hoffentlich mog-

lichst bald zum Ziele fliihren kann. Eine fo6-
deralistische Losung ist der zentralistischen
vorzuziehen. Bedingung ist naturlich, daB
unser Foderalismus fahig ist, sich selber zu
reformieren.

Otmar Hersche im «Vaterland»

Warnung vor irrefiihrenden Statistiken

Zum Kneschaurek-Bericht

P. Hauenstein

Unter der Leitung von Herrn Professor Kne-
schaurek, St. Gallen, ist kirzlich die Studie
«Perspektiven des schweizerischen Bil-
dungswesens» ausgearbeitet und veroffent-
licht worden. Obwohl ich den Bericht und
die dargelegten Prognoser im grof8en und
ganzen begriBe, mochte ich nachstehend
doch auf einen wesentlichen Mangel auf-
merksam machen.

GemaB der Darstellung auf Seite 120 be-
tragt die Anzahl der Hochschulstudenten in
Prozenten der 20- bis 29jahrigen Bevolke-
rung in den USA 9 %, in der UdSSR 7 %o, in
Japan 6,5 % und in der Schweiz 4 %,
Die Schweiz weist demnach gegenlber an-
deren |Industrielandern einen gewaltigen
Ruckstand auf.

Dieser Vergleich ist irrefuhrend, weil die
Zahlen in den verschiedenen Landern auf
unterschiedlichen Voraussetzungen beru-
hen. Lehranstalten, welche als AbschluB ein
«Bachelore Degree» verleihen, (HOhere
Technische Lehranstalten, Hohere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschulen, Lehrerse-
minarien, gewisse hohere Abteilungen der
Gewerbeschulen u. a.) werden namlich in
fast allen Landern unter die Hochschulen
eingereiht, in der Schweiz hingegen nicht.
Einige Tatsachen aus unserer Region mo-
gen diese These erlautern:

—Die schweizerischen «Techniken» — so z.
B. das Technikum beider Basel — welche die
Minimalbedingungen des Bundes erflllen
und deshalb als HTL anerkannt wurden, sind
nach internationalen Begriffen keine Techni-
ken, sondern Ingenieurschulen. lhre Schwe-
sterschulen heiBen z. B. in Deutschland
Fachhochschulen und in den angelsachsi-
schen Landern Engineering Colleges.

—Unsere Absolventen erhalten gemaB eidg.
Berufsbildungsgesetz den Titel Ingenieur-
Techniker HTL. Diese Berufsbezeichnung
existiert — auBer der Schweiz — praktisch nir-
gends in der Welt; sie fuhrt deshalb bei in-
ternationalen Vergleichen dauernd zu fal-
schen Schliussen. In der Schweiz reiht man
die Studenten nicht unter die Hochschulstu-
denten ein, wohl aber in anderen Landern,
wo der Absolvent den Titel graduierter Inge-
nieur (Deutschland) oder Bachelor of En-
gineering (England und USA) erhalt und da-
mit automatisch als Hochschulabsolvent be-
trachtet wird. Die Ausbildung der Schweizer
Studenten dauert bis zum 24., diejenige ihrer
auslandischen Kollegen durchschnittlich bis
zum 22. Altersjahr.

—Die gleiche Situation finden wir bei den
Primarlehrern. In den meisten Landern er-
folgt die Primarlehrerausbildung an der
Hochschule, in der Schweiz hingegen nicht.
In der Statistik figuriert der «Seminarist» der
padagogischen Hochschule von Lodrrach
(Deutschland) unter den Hochschulstuden-
ten, sein Kollege im naheliegenden Liestal
(Schweiz) hingegen nicht.

Auch auBerhalb des Kneschaurek-Berichtes
treiben falsche Bezugszahlen ihr Unwesen.
Irreflhrende Statistiken werden momentan
im Zusammenhang mit der Initiative «Lau-
sanner Modell» und bei der Diskussion Uber
die neuen Bildungsartikel der Bundesver-
fassung zitiert. So hort man z. B., daB in der
Schweiz nur 6 % der Hochschulstudenten
aus Arbeiterkreisen stammen, wahrend die-
ser Prozentsatz in anderen Landern bedeu-
tend hoher sei. Die Schweiz stehe in der eu-
ropaischen Studentenstatistik in einem der

878



	Föderalistische Lösung

